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In einer solchen Situation genügt der "Anscheinsbeweis ". Die normale Lebenserfahrung zeigt,
dass ohne unerlaubte Hilfsmittel es nie zu dem Ergebnis gekommen wäre. Die Note 6 kann also
problemlos gegeben und vertreten werden (und wurde so schon mehrfach durch Gerichte
bestätigt).

(Der Schüler hat natürlich die Gelegenheit, sofort zu beweisen, dass er zufälligerweise den Text
aus dem Internet selbst verfasst und ihn auswendig gelernt hat... Damit läge kein Plagiat vor, er
bekommt seine verdiente Note...)

1https://www.lehrerforen.de/thread/29912-plagiate-aus-dem-internet/?postID=248654#post248654
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